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Übrigens gibt das Haager Reglement nicht nur den Bewaffneten, sondern 
auch den Unbewaffneten (Nichtkombattanten) das Recht der Kriegführenden 
(s. Art. 3) wenn sie den Vorschriften des Art. 1 nachkommen. Bekanntlich ist 
unser unbewaffnete Landsturm wenigstens auf dem Papier organisiert. Zu dessen 
wirklicher Kriegsbereitschaft bedarf es allerdings noch mancher Vorsorge, die 
aber ohne Belastung der Leute und der Finanzen nicht getroffen werden kann. 
Es liegt m. E. überhaupt nur an uns selbst, wie weit wir uns schon im Frieden den 
Forderungen des Art. 1 anpassen wollen. Im Art. selbst finde ich keinerlei 
Hindernis. Ich habe diese Fragen hier gestreift, weil das Tit. politische Departe
ment sie am Schlüsse seines Berichtes aufgeworfen hat. Eine gründliche Behand
lung von praktischen Gesichtspunkten aus wird sich nach Inkrafttreten der neuen 
M. O ., welche andere Grundlagen dafür schafft, von selbst aufdrängen. Der 
gegenwärtige Zeitpunkt eignet sich für bestimmte Vorschläge entschieden nicht3.

3. Das Militärdepartement schloss sich den Auffassungen der Generalstabsabteilung an. Vgl. Nr. 150.
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Mitbericht des Vorstehers des Militärdepartementes, E. Müller, an den Bundesrat

S
Convention über die G esetze und
Gebräuche des Landkrieges Bern, 9. Oktober 1906

Mit Schreiben vom 18. Juni abhin1 haben wir Ihnen den Antrag unterbreitet, 
es möchte der Bundesrat, unter Bezugnahme auf die im Eingang zur Convention 
betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkrieges, vom 29. Juli 1899, 
enthaltene Erklärung der Bundesversammlung vorschlagen, den Beitritt der 
Schweiz zu dieser Convention schon jetzt und nicht erst bei herannahender 
Kriegsgefahr zu erklären. Für den Fall, dass Sie unserem Antrage beistimmen 
werden, schlugen wir vor, das politische Departement mit der Ausarbeitung der 
bezüglichen Botschaft an die eidg. Räte zu betrauen.

In seinem Mitberichte vom 13. September2 führt das politische Departement 
aus, dass es zwar das Gutachten der Generalstabsabteilung vom 30. April 1906, 
auf das sich die Vorlage des Militärdepartements gründet, nicht in allen Punkten 
als zutreffend anerkennen könne, dennoch stimme es unserem Antrage zu, der 
Bundesversammlung den Beitritt zur Haager Convention zu empfehlen, nur solle 
dieser Antrag anders motiviert werden.

Demgegenüber hält die Generalstabsabteilung, welcher wir den Mitbericht 
des politischen Departements zur Vernehmlassung überwiesen, in der beiliegen-

1. Nr. 123.
2. Nr. 145.
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den Rückäusserung vom 4. dies3 nach wie vor an ihrer Auffassung fest, und die 
letztere wird auch von uns geteilt. Andererseits erklären wir uns jedoch mit dem 
Antrage des politischen D epartem ents, der sich ja in Bezug auf die Erreichung 
des Zieles mit dem unsrigen deckt, einverstanden.

Was die Motivierung anbelangt, so können wir in einem Punkte nicht bei
pflichten. Das politische Departem ent weist darauf hin, dass uns infolge des 
Beitritts zur Convention vom 29. Juli 1899 die Verpflichtung erwachsen wird, 
schon in Friedenszeiten dafür zu sorgen, dass wir im Kriegsfälle das gesamte 
wehrfähige Volk, organisiert wie es Artikel 1 des Haager Reglements verlangt, 
aufbieten können. Dies bedinge, dass wir ohne Säumen an eine solche Organisa
tion des Landsturmes herangehen, welche uns gestattet, dem eindringenden 
Feinde die ganze waffenfähige Mannschaft der Schweiz entgegenzustellen. D em 
gegenüber muss nun betont werden, dass durch die jetzt geltende Landsturm ge
setzgebung bereits das Nötige vorgekehrt ist, und dass unter der neuen M ilitär
organisation ebenfalls Alles getan werden soll, damit die gesamte waffenfähige 
Mannschaft dem Feinde entgegengestellt werden kann4.

3. Nicht abgedruckt.
4. Laut Bemerkung vom  16. O ktober 1906 am K o p f des Mitberichtes wurde dieser dem Politischen 
Departement zur weiteren Behandlung des Geschäftes übergeben. D er Antrag des M ilitärdeparte- 
mentes vom  18. Juni 1906 (vgl. Nr. 123) wurden vom  Bundesrat nicht behandelt. Das Politische 
Departement unterbreitete dem Militär département am 17. Januar 1907 einen Botschaftsentwurf, 
worin dem Parlament der Beitritt zur Haager Landkriegsordnung von 1899 (ohne Vorbehalt und 
besondere Erklärungen) beantragt wurde. Das Militär département erklärte sich am 28. Januar 1907 
mit dem Entwurf einverstanden (E 2001 (A ), Archiv-Nr. 465). M it dem Jahreswechsel 1906H907 
hatten Forrer und Müller die Departemente ausgetauscht; Forrer übernahm das EM D , Müller das 
EPD. Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung betreffend den Beitritt der Schweiz 
zur Haager Konvention über die G esetze und Gebräuche des Landkrieges vom 29. Juli 1899, vom
12. März 1907, in: B B 11907 ,1, S. 824ff. Zustimmung des Ständerates am 10. Juni 1907 (E 1001 (D )d  
1/151 Nr. 641) und des Nationalrates am 17. Juni 1907 (E  1001 (C) d 1/154 Nr. 618). A m  18. Juni 
1907 verfügte der Bundespräsident, die niederländische Regierung vom  zustimmenden Entscheid des 
Parlamentes in Kenntnis zu setzen und das Militärdepartement einzuladen, dafür zu sorgen, dass die 
Truppe nun der Konvention gemäss instruiert werde (E 1004 1/228 Nr. 3200). Konventionstext in: AS  
1907, NF 23, S. 261 ff.
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Aufzeichnung des Sekretärs der Abteilung Handel, E. Bonjour1

E N T R E T IE N  E N T R E  M.  L E  C O N S E I L L E R  F É D É R A L  D E U C H E R  E T  
M.  L ’A M B A S S A D E U R  R E V O I L

handschriftlich Berne, 11 octobre 1906

M. Revoil expose à M. Deucher les détails de la rédaction nouvelle qu’il a 
remise hier à MM. Lardy et Frey pour le No. 459 du tarif français (tissus de soie)

1. Autorschaft ungesichert.
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